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Änderungsantrag     HHA 

       

Fraktion der CDU,  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) in der Fassung der Be-
schlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 

Drucksache 20/6873 zu Drucksache 20/6380 

 
Inhalt des Antrags:  Beschaffung und Wartung von Luftreinigungsgeräten 
   Veranschlagung der GZSG-Maßnahme im Kernhaushalt 
 
Einzelplan:   05 Hessisches Ministerium der Justiz 
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 

Zu Kapitel:   05 04 Ordentliche Gerichtsbarkeit 
Buchungskreis:  2410 

 
Produktnummer lt. Leistungsplan:   1 
 
Produktbezeichnung lt. Leistungsplan:  Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Oberlandesgericht 
 
 

  Veränderung 
  von um auf 

Leistungsplan:    

  
Beträge in 1.000 EUR 

 
 Gesamtkosten 31.819,9 363,0 32.182,9 
 Produktabgeltung 31.797,0 363,0 32.160,0 

 
 
Kameraler Haushalt:        Beträge in EUR 
 

Titel Zweckbestimmung von um auf 
511 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie 

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-
stände, sonstige Gebrauchsgegenstände 

5.922.400 345.000 6.267.400 

812 Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli-
chen Sachen 
 

1.190.100 400.000 1.590.100 

 
 
Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
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Begründung des Änderungsantrags:  
 
Zur Sicherstellung des Dienst- und Sitzungsbetriebs wurden bereits 176 Luftreinigungsgeräte für die Gerichte der ordentli-
chen Gerichtsbarkeit beschafft. Um deren einwandfreie Funktionsfähigkeit zu erhalten, müssen diese regelmäßig gewartet 
werden. Hierfür fallen Wartungskosten in Höhe von rund 220.000 € jährlich an. 
 
Darüber hinaus bedarf es der Beschaffung weiterer 100 Luftreinigungsgeräte zu einem Stückpreis von ca. 4.000 €, mithin 
rund 400.000 €. Auch hier bedarf es der regelmäßigen Wartung, für die Kosten in Höhe von 125.000 € entstehen werden.  
 
Wiesbaden, 12. Januar 2022 
 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Die Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Ines Claus 
 

  
  

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Mathias Wagner (Taunus) 
 

 
 


